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Drakestraße 80      12205 Berlin      Tel.: 90299-1875      Fax: 90299-1895      Mail: buero@f-d-gs.de 

                                                                                                                                                                                                     Berlin, den …………………………………….. 

Antrag auf Beurlaubung / Befreiung vom Unterricht 
 

Sehr geehrte/r Herr/Frau ………………………………………………………….., 

Name der Klassenleitung 

hiermit beantrage ich / beantragen wir die Befreiung meines/unseres Kindes  

……………………………………………………………………  ……………………… 

      Name des Kindes                                          Klasse 

für die Zeit am / vom ……………………………………………………………………. . 

Begründung: 

 

 

 

    Ich/Wir lege/n diesem Antrag zusätzlich eine ausführliche Begründung anbei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

………………………………………………. 

  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Entscheidung (bei einer Befreiung von bis zu drei Tagen) durch die Klassenleitung: 

  Ihrem Antrag auf Befreiung wird stattgegeben. 

  Ihrem Antrag auf Befreiung wird nicht stattgegeben. 

Datum: …………………………  Unterschrift der Klassenleitung: ……………………………………….. 

Entscheidung (bei einer Befreiung von mehr als drei Tagen oder an Tagen vor Schulferien) durch die 

Schulleitung: 

  Ihrem Antrag auf Befreiung wird stattgegeben. 

 Ihrem Antrag auf Befreiung wird nicht stattgegeben. 

 

Datum: …………………………  Unterschrift der Schulleitung: ……………………………………….. 

 

  Original zurück an Antragstellernde     

  Kopie in den Schülerbogen 

„Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien 

sollen nicht genehmigt werden, es sei denn, es handelt 

sich um einen wichtigen und unaufschiebbaren 

Ausnahmefall. Als ein solcher 

Ausnahmefall ist der vorzeitige Antritt oder die verspätete 

Rückkehr von einer Urlaubsreise nicht anzusehen.“ 

AV Schulbesuchspflicht vom 19. November 2014 

Rechtsbehelf:   Ausführungsvorschriften über Beurlaubung 

und Befreiung vom Unterricht 

(AV Schulbesuchspflicht) vom 24.03.2024  

 


